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Auf einen Blick 

 Jahrgänge 9-10, Sek II.  

 Themen sind durch die entsprechenden Kernlernpläne des Landes NRW legitimiert  

o „NS-Rassenlehre“  

o Antisemitismus  

o NS-Sprachgebrauch/Propaganda  

o Maßnahmen zur Verfolgung und Vernichtung von Jüd:innen, z.B. Reichspogrom, 

Nürnberger-Gesetze und Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums  

 Arbeitsvorschläge sind an den Kompetenzmodellen für den Geschichtsunterricht und den 

jeweiligen Anforderungsbereichen orientiert  

 Die Materialgrundlage besteht aus Verfassertexten, unterschiedlichen Quellengattungen 

und Darstellungen wie Stellungnahmen von Sachverständigen  

 Auswahl lokaler Quellen fördert Motivation der Schüler:innen   
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Einleitendes zum Unterrichtsmaterial/Didaktischer Kommentar  

 

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten im Rahmen der Reichspogromnacht 

deutschlandweit die Synagogen. Jüd:innen sahen sich brutaler Gewalt bis hin zu Morden ausgesetzt. 

Auch in Mülheim an der Ruhr kam es zu Angriffen auf jüdische Bürger:innen und ihre Einrichtun-

gen.  

Mit Hilfe des vorliegenden Materials soll auf der Ebene der Sachkompetenz verdeutlicht werden, 

dass in der Reichspogromnacht eine Fortführung und Radikalisierung der 1933 begonnenen anti-

semitischen Repressionspolitik erkennbar ist. Die Schüler:innen lernen, die NS-Rassentheorie und 

die auf ihr basierenden zentralen Repressionsmaßnahmen des NS-Staates kennen, wie etwa die 

Nürnberger Gesetze oder das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Sie identifi-

zieren den vorurteilsbelasteten NS-Sprachgebrauch und die damit verbundene systematische Pro-

paganda. Zudem setzen sie sich mit den Gewaltakten gegen die jüdische Bevölkerung auseinander. 

Zugleich kann verdeutlicht werden, dass die antisemitische Politik der Nationalsozialist:innen 1938 

an einem Wendepunkt angekommen war. Die weitere Entwicklung deutete hin zur „Endlösung 

der Judenfrage“ im Holocaust. Die Auseinandersetzung mit landesgeschichtlichen Perspektiven 

ermöglicht es den Schüler:innen, die Ereignisse vor Ort zu verorten und sich damit in ihrem tägli-

chen Lebensbereich geschichtlich zu orientierteren. Das ist auch durch das hier vorliegende lo-

kal/stadtgeschichtliche Material möglich. Der Lebensweltbezug soll den Schüler:innen Denkstoff 

in der heutigen Zeit liefern. Auf der Ebene der Urteilskompetenz kann so die historische Verant-

wortung, die sich aus der nationalsozialistischen Vergangenheit ergibt, reflektiert werden. Die Aus-

einandersetzung mit der Rassentheorie stellt in diesem Material den Anlass dar, die Auswirkungen 

der NS-Politik auf unseren heutigen Umgang mit Geschichte zu erörtern. Dazu dient die politisch 

und öffentlich diskutierte Frage, inwiefern der Rassebegriff in Artikel 3 GG heute noch haltbar ist.   

Methodisch vertiefen die Schüler:innen ihre Kenntnisse der Quellenkritik an zwei verschiedenen 

Quellengattungen und wenden ihre erlernten Methoden im Bereich der Textanalyse von Darstel-

lungen an. Auch die sozialen und kommunikativen Kompetenzen werden durch die verschie-

denen vorgeschlagenen Unterrichtsformen geschult.  

Die hier zu bearbeitenden Themenfelder legitimieren sich durch die Kernlernpläne des Landes 

NRW für das Fach Geschichte. Die vorgeschlagenen Aufgaben sind an den Kompetenzmodellen 

und den verschiedenen Anforderungsbereichen orientiert.  

Material 1 stellt einen Verfassertext auf Grundlage der aktuellen (lokal)geschichtlichen Fachlitera-

tur dar und informiert die Schüler:innen über die „NS-Rassenlehre“, die nationalsozialistische Re-

pressionspolitik gegen Jüd:innen sowie die Reichspogromnacht.  
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Material 2 enthält vier kurze, didaktisch reduzierte und kommentierte Texte von Wissenschaftler: 

innen, die sich zum Umgang mit dem Begriff „Rasse“ im Grundgesetz konträr auseinandergesetzt 

haben. Diese können die Grundlage einer Urteilsbildung im Rahmen einer Diskussion (z.B. Fish-

bowl) darstellen.  

Die Fotografien der Synagoge in Mülheim an der Ruhr (Q1, Q3 und Q6) dokumentieren die Zer-

störung durch den Brand in der Reichspogromnacht. Sie eignen sich auch als Einstieg in die The-

matik und provozieren Fragen, die mit Hilfe der weiteren Materialien und Quellen beantwortet 

werden können. Im Zeitungsartikel aus der Nationalzeitung (Q2) wird der Verkauf der Mülheimer 

Synagoge durch die jüdische Gemeinde zum Anlass genommen, nationalsozialistische Propaganda 

zu verbreiten, die insbesondere vermeintliche Charaktereigenschaften von Jüd:innen betraf. Q4 

und Q5 beschäftigen sich konkret mit der Reichspogromnacht in Mülheim. Bei Q4 handelt es sich 

um einen retrospektiv angefertigten Augenzeugenbericht des Rechtsanwaltes Dr. Otto Niehoff, 

dessen Haus bei dem Anschlag auf die Synagoge beschädigt wurde. Er erhebt schwere Vorwürfe 

gegen den SS-Mann Alfred Freter. Freter schilderte seine Sichtweise der Dinge 1938 in einer Stel-

lungnahme. Seine Rechtfertigungsbemühungen verbindet er mit einer Herabwürdigung Niehoffs, 

um dessen Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen. (Q5).  

 

Verwendete Literatur:  

 Myrah ADAMS, Benigna SCHÖNHAGEN, Thomas STÖCKLE, Die Nacht als die Synagogen 

brannten. Texte und Materialien zum 09. November 1938, Stuttgart 1998.  

 Warum Lebensweltbezüge?, in: LEHRERFORTBILDUNGSSERVER Baden-Württemberg, 

URL: https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/geschichte/gym/bp2016/fb6/3_le-

ben/1_vor/1_warum/ (31.10.2024). 

 Marvin GROTH, Tagungsbericht: Bedrohte Landesgeschichte an der Schule? Stand und 

Perspektiven, in: H-Soz-Kult, 08.03.2017, URL: http://www.hsozkult.de/conferencere-

port/id/fdkn-125636 (31.10.2024). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/geschichte/gym/bp2016/fb6/3_leben/1_vor/1_warum/
https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/geschichte/gym/bp2016/fb6/3_leben/1_vor/1_warum/
http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-125636
http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-125636
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Material 1: Die Reichspogromnacht in Mülheim an der Ruhr 

 

In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten deutschlandweit die Synagogen. Jüd: 

innen sahen sich brutaler Gewalt bis hin zu Morden ausgesetzt. Auch in Mülheim an der Ruhr kam 

es zu Angriffen auf jüdische Bürger: innen und ihre Einrichtungen.  

 

Rassentheorie als ideelle Grundlage der Repressionspolitik gegen Jüd:innen  

Die Nationalsozialist:innen glaubten, die Weltbevölkerung sei in unterschiedliche „Rassen“ unter-

teilbar, die jeweils besondere Merkmale aufwiesen und innerhalb der „Rasse“ vererbbar seien. Sie 

vertraten die Auffassung, einige „Rassen“ seien besser als andere. Die Deutschen gehörten zur 

„Rasse der Arier“, auch als „Herrenrasse“ bekannt. Die Nationalsozialist:innen hatten es sich zur 

Aufgabe gemacht, die „Arier“ vor unterlegenden und wertlosen „Rassen“ wie den Jüd: innen zu 

schützen. Diese Rassentheorie versuchten sie wissenschaftlich durch Vermessungen und Experi-

mente zu belegen – jedoch ohne Erfolg. Dennoch stellte die NS-Rassentheorie die Grundlage der 

nationalsozialistischen Repressionspolitik1 (z.B. Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-

tums & Nürnberger Gesetze) dar. Sie führte innerhalb der jüdischen Bevölkerung zu Fluchtbewe-

gungen aus dem Deutschen Reich. Die Flucht – zunächst nach Westeuropa, später besonders in 

die USA und nach Palästina – war jedoch mit großen Kosten verbunden. Die Reichsfluchtsteuer 

von 25% Prozent musste bei Ausreise an den Staat gezahlt werden,2 was die Familien stark finan-

ziell belastete.  

Die jüdische Gemeinde in Mülheim sah sich angesichts der sinkenden Mitgliederzahlen durch 

Flucht und Todesfälle der Finanzierung der Synagoge nicht mehr gewachsen, sodass sie die Syna-

goge (Q1) am Viktoriaplatz/Ecke Wallstraße an die Stadt und mit ihr an die angrenzende Sparkasse 

für 56.000 Reichsmark verkaufte. Davon berichtete am 07.10.1938 die Nationalzeitung in Mülheim 

unter der Überschrift „Mülheims Judentempel verschwindet“. (Q2)  

 

Die Ermordung Raths führte zum Terror – auch in Mülheim 

Nach dem „Anschluss Österreichs“ an das Deutsche Reich bezweifelte die Regierung Polens die 

Gültigkeit der Pässe von im Ausland lebenden polnischen Staatsbürger:innen. In Polen war die 

Sorge formuliert worden, dass 20.000 Jüd:innen mit polnischer Staatsangehörigkeit wegen des na-

tionalsozialistischen Regimes in Österreich nach Polen zurückkehren könnten. Das entsprechende 

Gesetz betraf auch die polnischen Jüd:innen im Deutschen Reich. Da Verhandlungen über die 

                                                           
1  „Repression“ meint (gewaltsame) Unterdrückung.  
2  Die Steuer wurde bei einem Vermögen von 50.000 Reichsmark oder einem Haushaltseinkommen von jährlich 

20.000 Reichsmark fällig.  
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„Ostjuden“ zwischen Warschau und Berlin gescheitert waren, deportierte3 die Gestapo sie mit aller 

Brutalität nach Polen. Während der erste Transport noch Polen erreichte, wurde anschließend die 

Grenze geschlossen. Die Gestapo4 trieb die Deportierten letztlich in das Niemandsland zwischen 

den beiden Grenzen.  

Der vormals jüdisch-polnische Staatsbürger Herschel Grünspan, der Ende Oktober 1938 staaten-

los geworden war, erhielt am 03.11.1938 durch seine Schwester eine Postkarte, in der sie über die 

Deportation der Familie berichtete. Grünspan, der in Paris lebte, erwarb daraufhin Munition und 

eine Pistole und begab sich zur Deutschen Botschaft in Paris, in der er auf das NSDAP-Mitglied 

Ernst vom Rath (Diplomat und Botschaftssekretär) traf, den er anschoss. Durch die nationalsozi-

alistische Propaganda entwickelte sich das Attentat eines Einzelnen zu einem Anschlag des „inter-

nationalen Judentums“ auf das Deutsche Reich und läutete eine neue Ära der antisemitischen Po-

litik Hitlers und seiner NSDAP ein. Nach Raths Tod am 09.11.1938 hielt Propagandaminister Dr. 

Joseph Goebbels (nach Absprache mit Hitler) vor hohen NSDAP- und SA-Mitgliedern auf einer 

Gedenkveranstaltung für die Opfer des Hitler-Ludendorff-Putsches eine stark antisemitische Rede, 

die in einem Appell zur Rache endete. Die Zuhörer interpretierten dies als Aufruf zur Organisation 

von antijüdischen Aktionen, ohne dass es ihnen direkt befohlen worden war.  

Der Mülheimer SS-Sturmbannführer Alfred Freter, der auch Chef der örtlichen Feuerwehr war, 

hatte am 09.11.1938 mit seinen Essener NSDAP-Genossen den Opfern des Hitler-Ludendorff-

Putsches vom 09.11.1923 gedacht, als er auf die Brandrede Goebbels aufmerksam wurde. So kam 

es auch im Verlauf des Abends am 09.11.1938 in Mülheim an der Ruhr zu Übergriffen auf die 

jüdische Bevölkerung und ihre Einrichtungen. So hatte Freter die Synagoge in Brand stecken lassen 

(Q3). Genau genommen wurde während der Reichspogromnacht städtisches Eigentum angegrif-

fen. Nach dem Verkauf der Synagoge wurde Anfang November bei Abrissarbeiten bereits der Da-

vidstern entfernt, sodass es sich bei dem Gebäude offiziell um kein Gotteshaus mehr handelte. 

Oberbürgermeister Edwin Renatus Hasenjaeger hatte Freter bei seinem Brandanschlag angewie-

sen, Löschzüge bereitzustellen, so erinnert sich die Tochter des Oberbürgermeisters Jahrzehnte 

später. Doch blieben Beschädigungen an den umliegenden Gebäuden nicht aus. Das führte zu 

einer juristischen Auseinandersetzung um Schadensersatzansprüche zwischen der Stadt, SS-Mann 

Freter und dem Anwohner Rechtsanwalt Dr. Otto Niehoff. (Q4 & Q5) Der Abriss der Bauruine 

(Q6) begann schließlich im Januar 1939.  

Das Feuer in der Synagoge blieb in Mülheim nicht der einzige Übergriff auf die jüdische Stadtge-

sellschaft. SA und SS zogen durch die Stadt und beschädigten jüdische Geschäfte. Der damals 16 

Jahre alte Lehrling und spätere Bürgermeister Karl Schulz erinnert sich: „Die Bahnstraße, in der 

                                                           
3  Jemanden mit Gewalt oder Zwang an einen anderen Ort bringen.  
4  Geheime Staatspolizei. Politische Polizei im nationalsozialistischen Deutschland.  
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viele jüdische Händler und Anwälte ihre Geschäfte und Büros hatten, waren mit Dingen überfüllt, 

die man aus den Fenstern herausgeworfen hatte.“ Doch blieb es nicht bei Gewalt gegen Einrich-

tungen. SA und SS misshandelten zudem die jüdische Stadtbevölkerung. 80 Personen wurden in 

die Konzentrationslager Buchenwald und Dachau verschleppt, kamen allerdings bis Dezember 

1938 wieder frei, unter anderem um ihre Geschäfte aufzulösen und ihre Auswanderung vorzube-

reiten.  

 

 

Verwendete Literatur:  

 Wolfgang BENZ, Der Novemberpogrom 1938, in: Ders. (Hrsg.), Die Juden in Deutschland 

1933–1945. Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft, München 1989, S. 499–544.   

 Thomas EMONS, Rückblicke auf die Reichspogromnacht in Mülheim: Die Flammen des 

Hasses, in: Neue Ruhr Zeitung vom 08.11.2008.  

 Jens ROEPSTORFF, 09. November 1938: Brand der Synagoge am Viktoriaplatz, in: STADT-

ARCHIV MÜLHEIM AN DER RUHR/Stefan PÄTZOLD (Hrsg.), Mülheimer Zeitzeichen. Texte 

zur Stadtgeschichte aus 15 Jahren (Bd. 1), Remscheid 2020, S. 281f. 

 Wie sich der NS-Staat jüdisches Eigentum einverleibte, 24.06.2022,  

URL:  https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/holocaust/die-versteigerer-juedisches-ei-

gentum-juden-im-dritten-reich-100.html (10.10.2024).  

 Zeitzeugenbericht von Magarete Pferdmenges, in: Barbara KAUFHOLD (Hrsg.), Erinnerun-

gen werden wach. Zeitzeugenberichte aus Mülheim an der Ruhr 1933–1945, S. 86–101.   

 Barbara KAUFHOLD, Juden in Mülheim an der Ruhr, Essen 2004.  

 United States Holocaust Memorial Museum, NS-Rassismus, 16.12.2022, URL: 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/de/article/nazi-racism (23.10.2024) 

 

 

 

 

 

  

https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/holocaust/die-versteigerer-juedisches-eigentum-juden-im-dritten-reich-100.html
https://www.mdr.de/geschichte/ns-zeit/holocaust/die-versteigerer-juedisches-eigentum-juden-im-dritten-reich-100.html
https://encyclopedia.ushmm.org/content/de/article/nazi-racism
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Material 2: Inwiefern sollte der Begriff „Rasse“ aus dem Grundge-

setz verschwinden?  

Die Diskussion über die Entfernung des Begriffs „Rasse“ aus Artikel 3 des Grundgesetzes berührt 

wesentliche Fragen von Sprachgebrauch, Diskriminierung und historischer Verantwortung. Wäh-

rend die Befürworter:innen der Änderung auf die Notwendigkeit hinweisen, den Begriff zu mo-

dernisieren und rassistische Diskriminierung klarer zu benennen, gibt es auch Stimmen, die vor 

einer Streichung warnen. 

 

Material 2.1: Der Sachverständige Dr. Hendrik Cremer im Ausschuss für Recht und Verbraucher-

schutz des Deutschen Bundestages, 21. Juni 2021 (Pro)  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, zunächst möchte ich mich dafür be-

danken, hier heute sprechen zu dürfen. […] Das Deutsche Institut für Menschenrechte befürwortet 

die in beiden Gesetzentwürfen vorgesehene Änderung des […] Artikel 3 […] GG. Der Begriff 

„Rasse“ sollte durch den Begriff rassistisch ersetzt werden […]. Der Gebrauch des Begriffs Rasse 

im Diskriminierungsverbot des Grundgesetzes trägt dazu bei, einem Menschenbild Vorschub zu 

leisten, das auf der Vorstellung unterschiedlicher menschlicher Rassen basiert. Dabei ist jede The-

orie, die auf die Existenz unterschiedlicher menschlicher Rassen abstellt, in sich rassistisch. Solange 

der Begriff in Bezug auf Menschen verwendet wird, löst er Irritation und Sprachlosigkeit aus, bis 

hin zu persönlichen Verletzungen. Gerade in jüngster Zeit haben zahlreiche Stimmen zivilgesell-

schaftlicher Organisationen zum wiederholten Mal Kritik an dem Begriff „Rasse“ im Grundgesetz 

geäußert. Hierzu zählt ein breites Spektrum zivilgesellschaftlicher Organisationen, die für Men-

schen sprechen, die in Deutschland von Rassismus betroffen sind und daher auch dem Schutz des 

Verbots rassistischer Diskriminierung gemäß Artikel 3 GG unterliegen. Den Begriff der Rasse er-

satzlos zu streichen […] wäre keine Alternative, weil damit das Verbot rassistischer Diskriminie-

rung im Grundgesetz wegfallen würde. Vielmehr ist es zur Überwindung von Rassismus gerade 

notwendig, dass die Verfassung diesen beim Namen nennt und sich klar davon distanziert. Es ist 

daher an der Zeit, durch eine Änderung des Diskriminierungsverbotes in Artikel 3 GG eine Abkehr 

vom Begriff der Rasse zu vollziehen und stattdessen ein Verbot rassistischer Diskriminierung zu 

formulieren. Damit […] dem Schutz vor rassistischen Diskriminierungen zu mehr Wirkung ver-

holfen werden und damit ein wesentlicher Beitrag zur Überwindung von Rassismus geleistet wer-

den. […] Die in den Gesetzentwürfen unterbreiteten Vorschläge zur Änderung des Grundgesetzes 

haben sprachlich eine Durchbrechung der gegenwärtigen Struktur des Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 

GG zur Folge. Dies ist jedoch notwendig, weil genau damit die Ablehnung von Rassekonzeptionen 

ausgedrückt wird […]. Die Textvorschläge der Gesetzentwürfe können deshalb auch dabei helfen, 
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die Grundgesetznorm5 im Einklang mit den internationalen Menschenrechtsverträgen auszulegen. 

[…] Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Material 2.2: Der Sachverständige Bernhard Franke im Ausschuss für Recht und Verbraucher-

schutz des Deutschen Bundestages, 21. Juni 2021 (Pro)  

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Abgeordnete, vielen Dank für die Einladung und die 

Gelegenheit zu einer Stellungnahme, die wir auch schriftlich eingereicht haben. Bereits zu Beginn 

des Jahres hatte das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ein Meinungsbild 

zur Änderung des Artikel 3 Absatz 3 GG mit dem Ziel eingeholt, den Begriff der Rasse aus dem 

Grundgesetz zu streichen und durch eine andere Begrifflichkeit zu ersetzen. Die Antidiskriminie-

rungsstelle des Bundes hat damals eine Stellungnahme abgegeben, in der wir uns für die Ersetzung 

des Begriffs durch die Formulierung „rassistische Benachteiligung“ ausgesprochen haben. Das Ad-

jektiv rassistisch verkörpert bereits für sich einen Unrechtsgehalt und bringt damit die von den 

Müttern und Vätern des Grundgesetzes historisch gewollte Ablehnung der Rassenideologien zum 

Ausdruck. Dadurch muss nicht auf den wissenschaftlich unhaltbaren Begriff der Rasse rekurriert 

werden, der selbst diskriminierend ist, weil er die Einteilung von Menschen in Rassen nahelegt. 

Grundsätzlich begrüßen wir daher jedes Vorhaben zur Änderung des Artikel 3, das den Begriff der 

Rasse im Grundgesetz ersetzen möchte. […]  

 

Material 2.3: Der Sachverständige Prof. Dr. Uwe Kischel im Ausschuss für Recht und Verbrau-

cherschutz des Deutschen Bundestages, 21. Juni 2021 (Contra)  

Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Damen und Herren, ich komme gleich zum Punkt: 

Artikel 3 Absatz 3 Satz 1 GG besagt, dass niemand wegen seiner Rasse benachteiligt oder bevor-

zugt werden darf. Was ist „Rasse“ in diesem Sinne? Nach einhelliger Ansicht fast aller Verfassungs-

rechtler handelt es sich dabei um jede Gruppe von Menschen mit tatsächlich oder auch nur ver-

meintlich vererbbaren Merkmalen. Die Norm6 stellt eine Reaktion auf das Unrecht des National-

sozialismus dar, eine Art lauten Schrei des „Nie wieder!“. Aber das, was zu bekämpfen ist, muss 

auch klar benannt werden. Deshalb erfasst die Definition gerade auch abgelehnte Rassebegriffe, – 

wie etwa den nationalsozialistischen – mit den Worten „vermeintlich vererbbar“. […] Aber Rechts-

texte kommen nicht umhin, ihren Gegenstand klar zu benennen, auch wenn er abstoßend sein 

sollte. Eine Streichung stünde zudem im Widerspruch zu zahllosen internationalen Menschen-

rechtsinstrumenten, die sich gegen eine Diskriminierung aufgrund der Rasse wenden. In anderen 

                                                           
5  Im Rechtsalltag ist damit ein Paragraf oder Artikel in einem Gesetz, hier dem Grundgesetz, gemeint.  
6  Siehe Anmerkung 5.  
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Staaten, wie den Vereinigten Staaten von Amerika, ist der Rassebegriff im Übrigen ganz unproble-

matisch. Stellt man hingegen auf die spezifische Lage in Deutschland ab, wäre die Streichung ge-

schichtsvergessen. Denn der Schrei des „Nie wieder!“ würde verstummen. Es geht außerdem um 

ein Missverständnis, das in der Annahme liegt, dass die Änderung von Sprache auch das damit 

umschriebene Problem lösen könnte. Was würde der Alternativvorschlag bedeuten? Rassismus be-

deutet keinesfalls dasselbe wie Rassendiskriminierung im Sinne des Grundgesetzes oder in der All-

tagssprache. Im Gegenteil geht es gerade um eine Ausweitung, mit der die emotional negative Re-

aktion auf den Begriff „Rasse“ auf ganz andere Sachverhalte übertragen werden soll. Rassismus ist 

in der sozialwissenschaftlichen und politischen Diskussion vollständig umdefiniert worden als ein 

Rassismus ohne Rassen, so auch beim Deutschen Institut für Menschenrechte, auf das der Vor-

schlag zurückgeht. Jede Diskriminierung anhand beliebiger Merkmale ist zwangsläufig rassistisch. 

Es gibt also einen Geschlechterrassismus, einen Klassenrassismus, einen Nationalrassismus, einen 

Kulturrassismus, Religionsrassismus, Rassismus gegen Homosexuelle, Jugendrassismus, Altersras-

sismus, Polizeirassismus. […] Nichtdeutsche anders zu behandeln als Deutsche, etwa in Staatsbür-

gerschaftsgesetzen oder im Aufenthaltsrecht, wäre rassistisch. Es ist rassistisch, Integration für eine 

Anforderung zu halten oder ungleiche Bildungsergebnisse ethnischer Gruppen mit Sprachschwie-

rigkeiten zu erklären. […] Das Grundgesetz aber soll allgemein geteilte Grundwerte der Gemein-

schaft wiederspiegeln, nicht einzelne Ideologien jenseits des politischen Konsenses. Eine Einfüh-

rung in das Grundgesetz würde und soll gesellschaftlich völlig akzeptierte und sinnvolle Verhal-

tensweisen und Denkmuster für verfassungswidrig erklären. Das ist inakzeptabel. 

 

Material 2.4: Prof. Dr. Uwe Volkmann im Deutschland Funk vom 20.06.2020 (Contra)  

„Natürlich ist Rasse oder der Begriff Rasse nichts Existierendes, sondern er ist wesentlich ein so-

ziales Konstrukt7. Das gilt aber für die anderen Kategorien, die wir in Artikel 3, Absatz 3 finden 

und derentwegen Diskriminierung verboten ist, genauso. (…) Das Entscheidende ist aber, das 

Grundgesetz verwendet diesen Begriff nicht affirmativ oder positiv, sondern es wendet sich gegen 

Diskriminierung aus Gründen der Rasse. Das ist etwas ganz anderes. Es stigmatisiert also diesen 

Begriff. Es tut dies in der Verbindung mit einer historischen Tradition, zu der es sich selbst als 

Gegenentwurf begreift, nämlich als Gegenentwurf zur nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. 

(…) Diese historische Verbindungslinie würde gekappt, wenn wir nur einfach schreiben: ‚Niemand 

darf aus rassistischen Beweggründen diskriminiert werden.‘“ 

 

 

                                                           
7  Ein soziales Konstrukt ist eine gesellschaftliche entwickelte Übereinkunft für die es keine objektive Grundlage 

gibt. Hier bezogen auf den Rassebegriff bei Menschen.  
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Verwendete Literatur: 

 

 Wortprotokoll des Deutschen Bundestages/Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, 

Sitzung 159, 21. Juni 2021, URL: https://www.bundestag.de/re-

source/blob/865292/1fa69ed0404554b9a8720f7f19d19054/wortprotokoll.pdf 

(23.10.2024)  

 „Rasse“ raus? Eine Grundgesetz-Debatte. Hendrik Cremer vs. Uwe Volkmann, in: 

Deutschlandfunk, 20.06.2020, URL: https://www.deutschlandfunk.de/hendrik-cremer-

vs-uwe-volkmann-rasse-raus-eine-grundgesetz-100.html (23.10.2024)  
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Quellenmaterial  

 

 

Q1: Die Mülheimer Synagoge vor der Pogromnacht 

  

 

StadtAMH, 1510/47.50/11 
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Q2: Zeitungsbericht aus der Nationalzeitung vom 07.10.1938  

 

 

StadtAMH, 1430/17 
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Q2a: Transkription des Zeitungsberichtes vom 07.10.1938  

 

Mülheims Judentempel verschwindet  

Gedanken zum Abbruch der Synagoge am Viktoriaplatz  

 

Si. – Wie in der Ratsherrensitzung am vergangenen Freitag mitgeteilt wurde, sind die Tage der 

Synagoge an der Viktoriastraße gezählt. Damit verschwindet aus dem Mülheimer Stadtkern ein 

Fremdkörper, der zu einer Zeit errichtet wurde, in der in Deutschland noch die Juden und ihre 

Helfershelfer das Heft in der Hand hatten. Diese Zeit ist nun endgültig vorbei. Während in den 

vergangenen Jahren eine Judenfamilie nach der anderen ihre Koffer gepackt und den Mülheimer 

Staub von den Füßen geschüttelt hat, verschwinden nun auch die letzten Zeichen einstigen Ju-

denglanzes.  

Fast in allen Städten, in denen die Juden ihre Synagogen errichtet haben, verraten sie einen typi-

schen Wesenszug des Juden: Rücksichtslosigkeit und Aufdringlichkeit. Der Jude hat es immer ver-

standen, sich die besten Bauplätze zu sichern, und er hat dann, sobald er die Macht hatte, den 

Nichtjuden seine Tempel in fremdem Baustil vor die Nase gesetzt, gewissermaßen als Symbol da-

für, daß er der Herr im Lande ist. Der Jude kannte und kennt keine Achtung vor dem kulturellen 

Ausdruckswillen einer anderen Rasse. Solange der Jude noch in der Minderheit ist und sich müht, 

in einem anderen Volk Fuß zu fassen, sucht er das Vertrauen seiner Umgebung zu erringen, indem 

er kühn behauptet, selbst ein Kind dieses Volkes zu sein, dessen Kultur und Eigenart auch ihm 

heilig sei.  

Sobald er aber die Festung durch List und Heuchelei erobert hat, läßt er seine Maske fallen, unter-

miniert8 Sitte und Charakter seines Gastvolkes, verdirbt die Kunst, stellt alle Begriffe auf den Kopf 

und zieht alles in den Schmutz, was seinem Gastvolk heilig war. Wenn der Jude merkt, daß seine 

Wühlarbeit von Erfolg gekrönt ist, setzt er sich mit einer kaum glaublichen Brutalität durch und 

drückt dem Leben des Gastvolkes seinen jüdischen Stempel auf.  

Schauen wir uns doch einmal die größeren Städte an: Auf dem wertvollen Grund und Boden wur-

den die jüdischen Bank- und Warenhäuser errichtet und in unmittelbarer Nähe die Synagoge. Das 

waren die Zwingburgen des Judentums; von hier aus beherrschte es die Bevölkerung und powerte 

sie aus.  

Im Verkehr unter den zivilisierten Völkern ist es üblich, auf die gegebenen Eigenarten eines Volkes 

Rücksicht zu nehmen. Dafür lassen sich viele Beispiele finden. In Barcelona, im katholischen Spa-

nien, steht, um zur Erläuterung nur einen Fall zu zitieren, eine deutsche Schule und eine deutsche 

                                                           
8 Etwas (langsam) zerstören; beeinträchtigen.  
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evangelische Kirche. Beide Kirchen stehen zwar in unmittelbarer Nähe der großen Prachtstraße, 

die Barcelona diagonal durchschneidet, aber sie sind für den Fußgänger doch nicht sichtbar. Man 

hat dem Gefühl des spanischen Volkes als Gastland Rechnung getragen und ihnen nicht die Kirche 

einer anderen Konfession herausfordernd vor die Nase gesetzt. In Berlin finden wir die Baukultur 

der ganzen Welt vertreten: Häuser in chinesischem Baustil, Moscheen und andere Gebäulichkeiten, 

doch keines dieser Gebäude stört die Eigenart der deutschen Hauptstadt.  

Aber nicht genug damit. Der Jude drängelt sich nur frech vor, er erwartet auch, daß sich seine 

Umgebung nach ihm richtet. Wir haben es in Mülheim erlebt, daß die Städtische Sparkasse ihr 

Symbol, ein goldenes Glücksschweinchen, wieder von der Hausfront entfernen musste, weil statt 

der Schnauze die Schinkenpartien nach der Synagoge wiesen.  

Es ist uns bekannt, daß der Jude wenigstens nach außen hin, so tut, als sei ihm das Schweinefleisch 

ein Greuel (sic!), daß der Jude aber so weit ging und die Entfernung dieses Glücksschweinchens 

forderte, war eigentlich nur ein Beweis dafür, daß er ein schlechtes Gewissen hatte. Der Jude sah 

darin sicherlich eine symbolische Handlung des Antisemitismus. Leider war das deutsche Volk 

damals noch nicht so weit. Anstatt den jüdischen Forderungen ein entschiedenes Nein entgegen-

zusetzen, mußten Handwerker kommen, um das güldene Schweinchen zu entfernen. Es ist kaum 

zu fassen: Dasselbe Judentum, das den Heiland der christlichen Kirche in der Literatur, auf der 

Bühne und im Film verhöhnte und verspottete, verlangte die Beseitigung eines Symbols einer deut-

schen Sparkasse, weil eine rege Judenphantasie ein Motiv unterstellte, das, und wir bedauern es 

ehrlich, leider nicht vorhanden war.  

Mit dem 30. Januar 1933 ist der Jude in Deutschland wieder in die Schranken gewiesen worden, in 

die er gehört. Dem Juden ist dabei kein Haar gekrümmt worden, sondern nur dem Volk die Macht 

und die Handlungsfreiheit wiedergegeben worden, das schon seit Jahrtausenden auf diesem Boden 

im Schweiße seines Angesichts gearbeitet, die Schätze der Erde gehoben und den Acker bestellt 

hat. Dieses Volk hat sich wieder auf sich selbst besonnen, die Fesseln jüdischer Knechtschaft ab-

gestreift und einen reinlichen Trennungsstrich gezogen. Der Erfolg war trotz aller Zweifel verblüf-

fend.  

Nach und nach schloss ein Judenladen nach dem anderen die Pforten: Althof, Bachrach, Lewin, 

Katz, Marr, Löwengrund und wie sie alle heißen, sie sind entweder schon fort oder sie knien ge-

genwärtig noch auf ihrem Bündel, um die letzten Knoten zu knüpfen.  

Für die eingesessene Bevölkerung ist das Tempo, mit dem die Juden verschwinden, der Maßstab 

ihrer Haltung und Gesinnung als Nationalsozialisten. Mülheims Bevölkerung hat, abgesehen von 

wenigen Ausnahmen, eine durchaus saubere Haltung bewiesen. Diese Haltung wird jetzt belohnt, 

durch die Aufgabe der letzten Bollwerke des Judentums, denn darüber muss sich schließlich jeder 

klarwerden: Solange, wie wir den Juden wirtschaftlich fördern, ist er in der Lage, sich – wenn auch 
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auf verlorenem Posten – zu behaupten. In Mülheim ist dem Judentum nun die Luft ausgegangen, 

so daß ihm nichts weiter übrigbleibt, als das Feld zu räumen, genau so (sic!), wie es einst deutsche 

Volksgenossen räumen mußten, als sich der Jude breitmachte.  

Nur zwei Unterschiede sind zu beobachten: heute regiert und bestimmt wieder das deutsche Volk 

in seinem eigenen Lande, unterdrückt aber keine fremde Rasse, und zum anderen jagen wir die 

Juden nicht in Not und Elend, bringen sie nicht um ihr Vermögen (sofern sie es einigermaßen 

ehrlich erworben haben), sondern sind ihnen sogar behilflich, einen glatten Start ins gelobte Land 

zu bekommen. In Mülheim haben sie bislang verhältnismäßig gute Startmöglichkeiten vorgefun-

den. Beweis: Abbruch der Synagoge!  

Hoffen wir, daß bald der letzte Judentempel in Deutschland verschwindet, auf das Israel wieder 

unter sich ist.  
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Q3: Die Synagoge in der Pogromnacht  

 

 

StadtAMH, 1510/47.50/22 
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Q4: Augenzeugenbericht von Rechtsanwalt Dr. Otto Niehoff  
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StadtAMH, 1561/1  
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Q5: Stellungnahme des SS-Standortführers Alfred Freter 
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StadtAMH, 1200/1070   
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Q6: Die Synagoge nach der Pogromnacht 

 

 

StadtAMH, 1510/47.50/4  
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Aufgabenvorschläge 

 

1. Lies Material 1 gründlich und recherchiere im Internet das „Gesetz zur Wiederherstellung 

des Berufsbeamtentums“ und die „Nürnberger-Gesetze“. Verfasse im Anschluss zwei Le-

xikonartikel, die beide Gesetze und ihre Auswirkungen auf das jüdische Leben im Deut-

schen Reich beschreiben. (AFB 1) 

 

2. Fasse die in Q2 genannten Eigenschaften und Verhaltensweisen zusammen, die der natio-

nalsozialistisch eingestellte Autor des Zeitungsartikels der jüdischen Bevölkerung zuweist. 

Untersuche im Anschluss, inwiefern die deutsche Bevölkerung im Kontrast dargestellt 

wird.  (AFB 1)  

 

3. Nimm unter Berücksichtigung des historischen Kontextes (M1 & Ergebnisse von A1) Stel-

lung zu folgender Aussage des Autors: „Heute regiert und bestimmt wieder das deutsche 

Volk in seinem eigenen Lande, unterdrückt aber keine fremde Rasse, und zum anderen 

jagen wir die Juden nicht in Not und Elend, bringen sie nicht um ihr Vermögen […], son-

dern sind ihnen sogar behilflich, einen glatten Start ins gelobte Land zu bekommen.“ (AFB 

3) 

 

4.  Du bist als britischer Journalist zu Besuch in Mülheim an der Ruhr und erlebst die Ereig-

nisse der Reichspogromnacht. Schreibe einen Kommentar über Deine Erlebnisse in einer 

nazikritischen Zeitung. (Siehe dazu Q3, Q4 und den M1) (AFB 2) 

 

5. In Q4 wird von Niehoffs Schadensersatzklage gegen Freter berichtet, weil sein Haus beim 

Synagogenbrand beschädigt wurde. In Q5 reagiert Freter in einem Schreiben im Vorfeld 

des Gerichtsverfahrens. Nenne die Vorwürfe und Charaktereigenschaften, die Freter Nie-

hoff zuweist. Interpretiere anschließend Freters damit verbundene Intention. (AFB 1-3) 

 

6. NUR SEKUNDARSTUFE II:  

In M1 hast Du Dich bereits mit dem Begriff „Rasse“ auseinandergesetzt. Bis heute steht 

dieser Begriff in Artikel 3 unserer Verfassung, dem Grundgesetz. Dort heißt es in Absatz 

3: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. […]“ 
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 Seit einigen Jahren wird in der Politik und Öffentlichkeit diskutiert, inwiefern der Begriff 

„Rasse“ aus dem Grundgesetz entfernt werden sollte.  

 Bildet für die Arbeitsphase am besten 4-er Gruppen.  

a. Teilt Euch die Textauszüge in M2 (1-4) in Eurer Kleingruppe auf. Arbeitet aus Eu-

rem Text die Argumente für oder gegen eine Änderung des Grundgesetzes heraus. 

Stellt Euch anschließend die Argumente gegenseitig vor und notiert die Argumente 

aller Texte am besten in einer Tabelle. (AFB 2)  

b. Diskutiert die Streitfrage, inwiefern der Begriff „Rasse“ aus dem Grundgesetz ge-

strichen werden sollte. (Z.B. im Rahmen einer Fishbowl-Diskussion) Ihr vertretet 

die Positionen aus Euren Ursprungstexten aus M2. (AFB 3)  

 

 

 

 

 


